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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin rügt unter anderem, die Vorinstanz habe die Befragung von
Entlastungszeugen in unzulässiger Weise abgelehnt. Die Frage kann offenbleiben, zumal
das angeklagte Verhalten der Beschwerdeführerin sich aus den nachstehenden Gründen
ohnehin als nicht tatbestandsmässig erweist.

E. 2.1
Gegenstand der Anklage ist - wie bereits die Vorinstanz zutreffend erwägt (Urteil, S. 15) -
nicht der Vorwurf, dass sich die Beschwerdeführerin im beruflichen Kontext generell einen
ihr nicht zustehenden akademischen Titel angemasst habe, sondern nur, dass sie sich im
Oktober 2012 gegenüber dem Berschwerdegegner 2 auf einer Visitenkarte als Trägerin
eines Doktortitels ausgegeben habe.

Gemäss Art. 23 Abs. 1 UWG macht sich strafbar, wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb
nach Art. 3, 4, 4a, 5 oder 5 UWG begeht. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c UWG handelt unlauter,
wer unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den
Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken. Ein Verhalten ist
nach der Rechtsprechung nicht bereits deshalb als unlauter zu qualifizieren, weil es einen
der Tatbestände der Artikel 3 bis 8 UWG erfüllt. Dies ist nur der Fall, wenn es zusätzlich
das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
beeinflusst ( BGE 126 III 198 E. 2 c/aa; Urteil 6B_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1 mit
Hinweisen; siehe auch PASCAL PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Loi contre la
concurrence déloyale, 2017, N. 46 zu Art. 2 UWG ) bzw. geeignet ist, den Entscheid des
Kunden zu beeinflussen ( BGE 132 III 414 E. 4.1.2).

E. 2.2
Die Vorinstanz hält fest, dass der Beschwerdegegner 2 und dessen frühere Ehefrau die
Dienste der Beschwerdeführerin bereits vor der Abgabe der Visitenkarte in Anspruch
genommen hätten, weshalb die Falschangabe für das Zustandekommen des
Beratungsverhältnisses nicht kausal gewesen sei. Nichtsdestotrotz habe die
Beschwerdeführerin durch den Hinweis auf ihren angeblichen akademischen Titel eine
unzutreffende Erwartung in Bezug auf ihre berufliche Qualifikation bestätigt (Urteil, S. 18).
Aus der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung kann nicht der Schluss gezogen werden,
dass die angebliche Übergabe einer Visitenkarte einen Einfluss auf die Wahl des
Beschwerdegegners 2, die Dienste der Beschwerdeführerin in Anspruch zu nehmen, gehabt
habe oder dazu geeignet gewesen wäre. Dies entspricht im Übrigen auch den Feststellungen
des erstinstanzlichen Gerichts hinsichtlich der bereits in diesem Verfahrensstadium
rechtskräftig abgewiesenen Zivilforderungen, wonach der Beschwerdegegner 2 nicht
geltend gemacht habe, dass er - nach der Übergabe - die Dienstleistungen nicht in Anspruch



genommen hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Beschwerdeführerin nicht Inhaberin eines
Doktortitels ist (erstinstanzliches Urteil, S. 9). Eine Widerhandlung gegen die
Bestimmungen des UWG liegt demnach von vornherein nicht vor.

E. 3
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zu
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Für das bundesgerichtliche Verfahren sind keine Kosten zu erheben, zumal die
Beschwerdeführerin obsiegt und der Beschwerdegegner 2, obwohl er eine Vernehmlassung
eingereicht hat, keine konkreten Anträge gestellt hat. Die Beschwerdeführerin liess sich
nicht anwaltlich vertreten, weshalb sie keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung hat.
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